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Richtlinien für die Abrechnung der Übungsleiter- und Betreuerstunden 
 

 

Berechtigte: 

 

 Übungsleiter, Trainer und Betreuer, 
 
die ehrenamtlich den Sportbetrieb leiten oder unterstützen 

 
 

Nicht bezuschusst wird: 
 

 Vorbereitungen, Anfahrt zum Training 
 

 außersportliche Veranstaltungen 
 

 Einsatz als Schiedsrichter, Kampfrichter oder Helfer bei abteilungsinternen Veranstaltungen 

 
 

Abrechnungsmodus: 

 
 abgerechnet wird die Übungsstunde mit 45 Minuten / Kurse mit 60 Minuten 

 

 es können max. 8 Stunden pro Tag berechnet werden 
 

 das Übungsleitergeld (ohne Schein) beträgt z.Zt. 3,- € 
 

 das Übungsleitergeld für lizenzierte ÜL (ab C-Lizenz) beträgt z.Zt. 8,50 € 

 
 die max. steuerliche Freigrenze von z.Zt. 2.400,- € jährlich ist zu beachten 

 
 

Abgabe der Übungsstundennachweise: 

 

 die Nachweise -ohne ÜL Schein- müssen dem Abteilungsleiter jährlich / 
 

 die Nachweise -mit ÜL Schein- müssen dem Abteilungsleiter vierteljährlich 

 
 abgegeben werden. 

 
 der Abteilungsleiter überprüft die Richtigkeit der Angaben und unterzeichnet die Nachweise 

 

 der Abteilungsleiter gibt die Übungsstundennachweise an den Vorstand weiter 
 

 ein Anspruch auf Nachzahlung besteht nicht 
 

(neu 3.000,-- € ab 2021)

(ab 16 Jahre 5,-- €, gültig ab 1.1.2022)

, 10,-- € ab 1.1.2022




